
Hindernisse der Tarifmitgestaltung 
bei SwissDRG 
Brief zu: Rufer M. Mission Possible: aktive Tarifmitgestaltung 
dank Antragsverfahren. Schweiz Ärzteztg. 2021;102(21):684–6.

Die Informationen bzgl. des Prozesses und der 
Möglichkeiten seitens der Ärzteschaft, Swiss
DRG mitzugestalten, sind verdankenswerter
weise übersichtlich und transparent darge
stellt. Die konkreten Erfahrungen der SGPath 
mit diesem Verfahren sind allerdings frus
trierend: Es wurden Anträge erstellt, dies mit 
tatkräftiger Unterstützung der FMH, teilweise 
auch von Mitarbeitenden des Bundesamtes 
für Statistik. Thema von Antrag 1 war die Auf
listung von Pathologen als teilnehmende Dis
ziplin an Tumorboards (CHOPCode 89.93). 
Laut DRG ist die Teilnahme eines Pathologen 
an einem Tumorboard nicht nötig. Dass an 
vielen PathologieInstituten die Teilnahme 
an Tumorboards de facto einem mindestens 
tiefen zweistelligen Stellenprozentanteil ent
spricht, sei an dieser Stelle ebenfalls vermerkt. 
Die Fachgesellschaft (als Antragstellerin) 
wurde im Anschluss an das Absenden des An
trages weder informiert, ob der Antrag behan
delt wurde, noch ob er angenommen oder 
 abgelehnt wurde.
Thema 2 war der Versuch, Autopsien im DRG
System als qualitätssichernde Massnahme zu 
verankern. Letzteres hätte Änderungen der 
Codierung erfordert und, schlussendlich, da 
bessere Qualität im Allgemeinen nicht gratis 
ist, konsequenterweise auch Entgelts. Auch 
hier wurden die Antragsteller, bzw. die Fach
gesellschaft, nie informiert, was mit den 
 Anträgen weiter geschah. Auf Nachfrage der 
Antragsteller hatte sich aber herauskristalli
siert, dass die Anträge bzgl. Autopsien even
tuell nicht bearbeitet wurden, da Autopsien 
nicht kodiert und erfasst werden. Nicht er
fasst werden sie, weil sie nicht Teil eines Ent
gelts sind. Da sie nicht Teil eines Entgelts sind, 
müssen sie nicht kodiert werden.
Es ist also zu wünschen, dass im Rahmen des 
Antragverfahrens die Antragsteller auch am 
Ende des Prozesses besser eingebunden wer
den. Es könnten so eher Modifikationen erfolg
reich beantragt werden, die nicht aufgrund 
 einer Zirkelbegründung von zwei verschiede
nen Gremien je mit Hinweis auf das andere 
Gremium abgelehnt werden.

PD Dr. med. Philip Went, Chur
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Auf solche Imperative werden die Anliegen 
der Initiantinnen und Initianten von Volks
initiativen und von Gesetzesvorlagen redu
ziert. Hinter diesen Vorlagen liegt ein sehr 
grosser Aufwand an Grundlagenforschung 
und an pragmatischen Überlegungen, mit de
nen sich das «gewöhnliche Volk» aber kaum 
hinreichend auseinandersetzt. Wenn etwas 
evident ist, dann ist es in der Regel unum
stritten. Allein der «Kampf» der verschiede
nen Lager von Anhängern und Gegnerinnen 
der bevorstehenden Abstimmungsvorlagen 
zeugt – in der Regel wegen fehlenden Wissens 
oder finanzieller Interessen der Stimmbe
rechtigten – von einer mehr oder weniger 
gros sen Unsicherheit. Und das sieht eher nach 
einem Glaubenskrieg als einem einsichtigen 
evidenzbasierten Handeln aus. Jedenfalls ist 
es weit von dem Einstimmigkeitsprinzip 
«Quod omnes tangit ab omnibus approbari 
debet» (Was alle betrifft, muss von allen gebil
ligt werden) entfernt. Einstimmig dürfte je
denfalls der Wunsch sein, sauberes und gift
freies Trinkwasser zur Verfügung zu haben. 
Und falls die eine oder der andere sich dage
genstemmt, hat sie oder er in der Regel per
sönliche (um nicht zu sagen pekuniäre) 
Gründe. «Alle wollen in den Himmel, aber 
niemand will sterben», sagte 1936 schon Joe 
Louis. Und heute sagt sich offenbar manche 
oder mancher unseres Stimmvolkes: «So 
schnell wird’s wohl nicht gehen, bis ich wegen 
der postulierten Gifte im Trinkwasser ins 
Gras beissen muss … Nach mir die Sintflut.»
 

Pfr. Dr. Ebo Aebischer, Muri bei Bern

Es kündet selbst der Briefversand 
die Kunst mit Kopf, Herz und Hand
Brief zu: Fasnacht K. Mit Kopf, Herz und Hand.  
Schweiz Ärzteztg. 2021;102(21):714–6.

Was unterschrieben, wird bezeugt
vom Zeichnenden, doch angezeigt
wird jetzt dies Wesen elektronisch
nur noch, wenn man so will, platonisch.
Ist’s weil, wer selber mich betreute,
zuletzt das Unterschreiben scheute?
Man fragt sich aus Verwunderung:
flieht jemand die Verantwortung?
Nein, mailt die Informatik schlüssig,
die Unterschrift sei überflüssig,
Maschineninformation
nur Arztes Zeitbudget verschon.
Hat wohl ein Mensch den Text gelesen?
Ist’s der Computer nur gewesen?
Wie kommt’s zu den grotesken Sätzen,
die provozieren das Entsetzen,
zu Fehlern, die zum Schmunzeln führen
den Bock, bei dem wir Frösteln spüren,
dem MediPlan, der wenn vollbracht,
uns vor den Richter hätt gebracht?
Gebt deshalb acht, Kolleg und Innen,
Euch auf die Handschrift zu besinnen,
dass man nicht Euren Schriftzug stiehlt, 
gebt acht, denn auf Euch selber zielt
so ein Manöver längerfristig,
weil’s Euch entmachtet hinterlistig
und Zug um Zug und scheinbar praktisch,
doch konsequent salamitaktisch
selbst bei der FacharztKompetenz
durch fachlich fremde Konkurrenz.
Gebt acht, weil’s auf Euch selber zielt, 
seid wach, dass Ihr den Stachel fühlt
und deshalb lasst Euch nicht verhüllen
die Handschrift und damit den Willen:
Etappenziele nur beim Stehlen
von engagierten Ärzteseelen.

Prof. em. Dr. med. Max Stäubli, Ebmatingen
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